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1.1.1 Planungsanlass 

Die Eigentümerschaft der Parzelle Nr. 721 möchte ihre Parzelle baulich ent-

wickeln und ein Projekt mit drei Mehrfamilienhäusern umsetzen. Aufgrund 

der ortsbaulich sensiblen Lage am Siedlungsrand und direkt an der Bahnli-

nie wurde die Projektentwicklung von der Fachkommission Heimatschutz 

begleitet und soll nun planungsrechtlich umgesetzt werden. Das vorlie-

gende Richtprojekt lässt sich nicht in der Regelbauweise realisieren und ist 

auch aufgrund einer den Zonenplan überlagernden Quartierplanpflicht 

nach Art. 50 BauG (vgl. Abb. 2) mittels Quartierplan umzusetzen. 
 

 

1.1.2 Planungsgebiet 

Das Planungsgebiet liegt an der Hirschbergbergstrasse im Osten des Dor-

fes Appenzell. Es befindet sich quasi direkt am Siedlungsrand und somit 

an einer durchwegs empfindlichen Lage. In unmittelbarer Umgebung des 

Planungsgebiets befindet sich die Bahnhaltestelle Hirschberg sowie die 

viel befahrene Entlastungsstrasse (Umfahrungsstrasse). Beim Planungsge-

biet handelt es sich - neben dem Gebiet Hostet - um die letzte grössere 

Baulandreserve im Osten des Dorfes.  

 

 
 

 

1.1.3 Planungsziele 

Eine zukünftige Bebauung soll hohen Anforderungen in ortsbaulich-frei-

räumlicher und architektonischer Sicht gerecht werden. Ziel ist es, neuen 

sowie attraktiven Wohnraum zu schaffen. Dabei ist auf einen adäquaten 

Umgang mit dem Siedlungsrand zu achten.  
 

 

 
1 Bezirk Schwende-Rüte auf Boden bisheriger Bezirk Rüte 

1 Ausgangslage 

1.1 Sachverhalt 

Abb. 1 Makrolage des Planungsgebiets, geopor-

tal.ch (17. Mai 2022) 

Planungsgebiet 

Bahnhof 

Bahnhalt 
Hirschberg 
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Das Richtprojekt zur künftigen Bebauung wurde von Baumschlager Eberle 

Architekten (Vaduz) im Dialog mit einer Begleitgruppe weiterentwickelt. 

Diese setzt sich zusammen aus kommunalen Planungsbehörden, dem Auf-

traggeber sowie Vertretern der Fachkommission Heimatschutz.  

Die wesentlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen wurden in 

mehreren Sitzungen konsolidiert. Die Begleitgruppe diskutierte jeweils die 

vorgeschlagenen Bebauungsansätze, verglich diese mit den Bedürfnissen 

der unterschiedlichen Interessensgruppen und formulierte so Empfehlun-

gen zuhanden der Weiterbearbeitung.  

 

Pendenz: 

Das Kapitel ist laufend zu ergänzen (Bsp.: Anstösserinfo). 
 

1.2 Vorgehen 
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2.1.1 Übersicht 

 
Themen nicht relevant relevant 

Nationale Grundlagen (Konzepte und Sachpläne, 

Inventare)  

X  

Kantonaler Richtplan  2.1.4 

Kommunale Nutzungsplanung  2.1.6 

Raumentwicklungskonzept  2.1.5 

Grunddienstbarkeiten  2.1.7 

ISOS X  

Schutz / Inventare X  

Erschliessung öffentlicher Verkehr  2.1.7 

Erschliessung Individualverkehr  2.3.1 

Fruchtfolgeflächen X  

Wald X  

Gewässerschutz (Gewässerraum) X  

Naturgefahren X  

Geologie  2.1.7 

Belastete Standorte X  

Lärm  2.3.2 

Nichtionisierende Strahlung X  

Störfallvorsorge X  

Tab. 1:  Abb. 1:  Abb. 2:   

 

2.1.2 Grundstücke 

Zur Disposition steht die Parzelle Nr. 72 (Rüte). Sie hat eine Fläche von 

4'180 m2 und ist zurzeit vollständig unbebaut. Das Planungsgebiet wird im 

Süden durch die Hirschbergstrasse und in den übrigen Himmelsrichtun-

gen von den angrenzenden, bebauten Wohnparzellen begrenzt. Die be-

troffene Parzelle ist im Besitz folgender Eigentümer/-innen: 

 
Parzelle Eigentümer/-in 

72.R2 Anteil ¼: Bolliger-Breitenmoser Bertha 

Anteil ¼: Breitenmoser-Langenegger Josef 

Anteil ¼: Breitenmoser-Thurnherr Franz 

Anteil ¼: Fuchs-Breitenmoser Marie-Louise 

Tab. 2:  Abb. 3:  Abb. 4:   

Das Gelände ist gegen Süden (Hirschbergstrasse) relativ stark abfallend. 

Der Höhenunterschied vom höchsten zum tiefsten Punkt innerhalb des 

Perimeters beträgt rund 8 m. In die Betrachtung miteinbezogen werden 

die unmittelbar angrenzenden Erschliessungsflächen aufgrund der Sicher-

stellung der hinreichenden Erschliessung. 

 
2 Das R steht für den ehemaligen Bezirk Rüte 

2 Grundlagen und Analyse 

2.1 Grundlagen 

Tab. 1 Übersicht Relevanz der Grundlagen 

Tab. 2 Übersicht Relevanz der Grundlagen 
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2.1.3 Übergeordnete Planungsgrundlagen 

Die übergeordneten Planungsgrundlagen von Bund und Kanton sind in den  
kommunalen Planungsinstrumenten umgesetzt worden. Zusätzlich zu be-

achten sind die Vorgaben hinsichtlich Schutzräume (vgl. Kap. 2.1.7) sowie 

der kantonale Richtplan (vgl. Kap. 2.1.4). 
 

 

2.1.4 Kantonaler Richtplan 

 

Siedlungsentwicklung nach innen (S. 5) 

Die Siedlungsentwicklung nach innen ist eine Vorgabe des schweizerischen 

Raumplanungsgesetzes. Die Bezirke und die Feuerschaugemeinde sind 

deshalb angehalten, bei der Erschliessung (und Bebauung) von bestehen-

dem Bauland mittels Quartierplan öffentlich-rechtliche Verträge abzu-

schliessen. Darin sind Mindestdichten vorzugeben. Bei Nichteinhalten der 

Dichte ist eine dem dadurch entstehenden Bauzonenbedarf angemessene 

Pönale vorzusehen, welche in den Fonds für die Mehrwertabgabe 

Abb. 2 Mikrolage Planungsgebiet, geoportal.ch 

(17. Mai 2022) 

Abb. 3 Ansichten Planungsgebiet, Eigene Auf-

nahmen (13. Juli 2022) 
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einzubezahlen ist.  Es wäre zudem möglich, zur Sicherung der Erhältlichkeit 

des Baulandes im gleichen Vertrag eine Frist zur Bebauung vorzusehen.  

 

 

2.1.5 Raumentwicklungskonzept 

Im Rahmen der Ortsplanung wurde für das gesamte Gebiet der Feuer-

schaugemeinde ein Raumentwicklungskonzept erarbeitet. Das Raument-

wicklungskonzept (REK) definiert die konzeptionelle und strategische Aus-

richtung des Bezirks aus einer Gesamtsicht und mit einer relativ hohen 

«Flughöhe» und dient der Feuerschaukommission als Grundlage und als 

Argumentations- sowie Begründungshilfe in der täglichen raumwirksa-

men Arbeit. Das Gebiet «Rässes-Hirschbergstrasse» wird darin als Sied-

lungslandschaft «Wohnen am Hang» bezeichnet (gelbe Fläche in nachste-

hender Abbildung). Hier steht eine übermässige Verdichtung nicht im 

Vordergrund. Die Bebauung muss sich der «Kulturlandschaft Streusied-

lung» indirekt unterordnen. Durch eine intensive Durchgrünung ist das 

Baugebiet mit der übrigen Landschaft zu verweben. Da in diesen Gebieten 

die Nähe zur Natur und die Aussichtssituation elementare Bestandteile 

des Siedlungskörpers bilden, ist auf einen schonenden Umgang mit dem 

Landschafts- und Dorfbild zu achten. 

 

 
 
  

Abb. 4 Auszug Raumentwicklungskonzept Feu-

erschaugemeinde (Stand 19. Oktober 

2022) 

Planungsgebiet 
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2.1.6 Zonenplan | Baureglement 

Das Planungsgebiet liegt in der Wohnzone 2 (W2). In dieser Zone sind 

Wohnbauten und nicht störende Betriebe zulässig. Auch die umliegenden 

Wohngebiete sind dieser Wohnzone zugewiesen. Das gesamte Planungs-

gebiet wird von einer hinweisenden Quartierplanpflicht überlagert. Ohne 

Vorliegen eines Quartierplans ist in diesem Gebiet somit keine Bebauung 

zulässig. Im Rahmen der laufenden Revision der Ortsplanung sind im Pla-

nungsgebiet keine Anpassungen vorgesehen. 

 

 
 

 

2.1.7 Weitere Grundlagen 

 

ÖV-Güteklassen 

Gemäss der Berechnungsmethodik des Bundes weist das Gebiet «Rässes-

Hirschbergstrasse» aufgrund der Bahnhaltestelle eine ÖV-Güteklasse «C» 

auf. Dies entspricht einer mittelmässigen Erschliessung3. 

 

Servitute / Dienstbarkeiten 

Auf der Parzelle 72.R bestehen einige Dienstbarkeiten und Grundlasten. 

Folgende Einträge können für vorliegendes Projekt von Relevanz sein: 

– Näherbaurecht für Bauten zugunsten der nördlich angrenzenden Par-

zelle Nr. 1804; 

– Quellenrecht zugunsten und zulasten der Parzelle Nr. 79 (Parzelle liegt 

rund 100 m südlich des Planungsgebiets). 

 
3 vergleiche ÖV-Güteklasse unter map.geo.admin.ch 

Abb. 5 Ausschnitt Zonenplan, geoportal.ch (17. 

Mai 2022) 
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Bei der erwähnten Quelle handelt es sich um eine private Quelle. Die ge-

naue Lage ist nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass diese ir-

gendwo im nordöstlichen Bereich des Planungsgebietes liegt (vgl. geo-

technischer Bericht Beilage B2).  

 

Geologie 

Im Auftrag der Architekten wurden im Frühjahr 2022 verschiedene Bau-

grunduntersuchungen mit Baggerschlitzsondagen auf der betroffenen 

Parzelle durchgeführt. Die wichtigsten Inhalte nachstehend kurz zusam-

mengefasst. Weitere Details finden sich im geotechnischen Bericht in der 

Beilage B2. 

– Die Untergrundverhältnisse variieren sehr stark. In gewissen Berei-

chen steht der Fels bereits nach wenigen Metern an (Baugrundklasse 

A gemäss SIA 261). 

– Der Bauuntergrund ist mehrheitlich trocken. Einzig im flachen Bereich 

im Südosten der Parzelle war der Baugrund nass. 

– Während den Bauarbeiten ist eine Baugrubensicherung mit Rühlwän-

den gegenüber den Nachbargrundstücken notwendig. 

– Die Terraingestaltung gegenüber der Parzellen 1358 und 1804 ist früh-

zeitig zu planen (künftige Sicherungen, etc.). 

– Eine Versickerung von Dachwasser ist nicht möglich. Für die Abfluss-

spitzen wird eine Retentionsanlage empfohlen. 

 

Baulicher Zivilschutz 

Grundsätzlich besteht nach wie vor eine Schutzraumbaupflicht (Art. 60 ff. 

Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz BZG). Der Kanton kann Dispensatio-

nen erteilen – ab 38 Zimmern kommt die Erstellungspflicht aber immer 

zum Tragen. Bei der Berechnung der Schutzplätze werden halbe Zimmer 

nicht mitgezählt. Berechnungsgrundlage ist Art. 70 ff der ZSV (Zivilschutz-

verordnung). 

 
Anzahl ganze 

Zimmer 

Anzahl Schutzplätze 

Berechnungsgrundlage (ZSV) Mindestanzahl für Richtprojekt 

60 2 Schutzplätze pro 3 Zimmer 40 Schutzplätze 

 

Das Richtprojekt sieht im nördlichen Teil der Untergeschosse je einen 

Raum mit Schutzplätzen vor. Die Zahl der Schutzplätze ist im Baubewilli-

gungsverfahren aufzuführen und nachzuweisen. Im Quartierplan sind 

keine weiteren Bestimmungen notwendig. 

 
 

 

Tab. 3 Berechnung Mindestzahl an Schutzplät-

zen auf Basis Richtprojekt 19. Oktober 

2022 
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2.2.1 Auseinandersetzung mit dem Ort 

Das Gebiet Rässes-Hirschbergstrasse liegt im östlichen Teil des locker be-

bauten Gürtels um Appenzell und formuliert den Übergang in die Land-

schaft. Diese ist von einzelnen Bauernhöfen im Hang zum nördlich gele-

genen Hirschberg geprägt. Nördlich wird das Grundstück nur noch von 

einer talwärts erschlossenen Einfamilienhausreihe begrenzt. Gerahmt 

wird das Grundstück westlich wie östlich von hangwärts erschlossenen 

Einfamilienhäusern. In der Auseinandersetzung mit dem Ort versucht die 

Neubebauung zwischen der traditionellen Appenzeller Bauweise aus dem 

Dorfzentrum mit der Architektur der umliegenden Bauernhöfe zu vermit-

teln und dafür einen Typus zu entwickeln, der dies auf selbstverständliche 

Weise löst. 

 

 

2.2.2 Bebauungskonzept 

Der Entwurf schlägt drei freistehende L-förmige Häuser vor, die in ihrer 

Hauptausrichtung die Giebelständigkeit talwärts zur Hirschbergstrasse ana-

log den Nachbarhäusern weiterführt. Dabei integriert sich die Bebauung 

hinsichtlich Körnigkeit selbstbewusst in die Umgebung. Entlang der leicht 

geschwungen Hirschbergstrasse werden die drei Häuser radial aufgefächert 

– sie vermitteln so zwischen den westlichen und östlichen Nachbarhäu-

sern. Ein grosses Augenmerk liegt im Entwurf auf der Einpassung ins Ter-

rain. Die Gebäude werden behutsam in die Hangwiese gesetzt, ohne den 

Hang mit etwaigen Stützmauern aufzureissen. Der dafür entwickelte Ge-

bäudetyp basiert auf dem giebelständigen Haupthaus. Ergänzt wird das 

Haupthaus durch einen erhöhten Nebenbau, welcher seinen First um 90° 

zu einem L-förmigen Grundriss dreht. Dieser Typ generiert ein Bild, wel-

ches von traditionellen Bauernhäusern vertraut ist – jedoch neu interpre-

tiert wird. 
  

2.2 Richtprojekt 
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2.2.3 Freiraumkonzeption 

Das bestehende Grundstück wird bestimmt von einem Wiesenhang, der 

durchschnittlich 14% von der Hirschbergstrasse ansteigt. Der Entwurf ver-

sucht weitestgehend das Bild des gleichmässig ansteigenden Hanges im 

Sichtbereich von der Hirschbergstrasse beizubehalten und erst im oberen 

letzten Drittel des Hanges ein weniger geneigtes Aufenthaltsplateau einzu-

fügen. Dieses dient primär den Anwohnern und wird von verschiedenen 

Nutzungen überlagert. Unter anderem bilden zwei hangwärts gesetzte 

«Gartenpavillons» die Abgrenzung nach Norden. Auch ein Kinderspielplatz 

sowie ein Gemeinschaftsgarten erhöhen die Qualität des Aufenthaltsbe-

reichs. Locker verteilte Streuobstbäume verleihen dem gesamten Ensemble 

einen spielerisch ländlichen Charme. 

 

 
 

2.2.4 Nutzung und Erschliessung 

Die drei Häuser dienen ausschliesslich zu Wohnzwecken, wobei alle Häu-

ser als 3-Spänner konzipiert sind. Die Treppenhäuser sind so gesetzt, das 

hangseitige Wohnungen um ein halbes Geschoss höher liegen als die tal-

seitigen Wohnungen. Dadurch und durch die L-förmige Ausprägung der 

Grundrisse wird jeder Wohnung eine Loggia mit Aussicht nach Süden zu-

teil. Fussläufig werden die Häuser über den gemeinsamen Aussenbereich 

sowie zwei senkrecht zum Hang verlaufende Wege erschlossen. Einer der 

beiden Wege ist – zur Sicherstellung eines behindertengerechten Zu-

gangs – stark mäandrierend. Für den MIV besteht eine gemeinsame 

Abb. 6 Situationsplan, Baumschlager Eberle Ar-

chitekten (19. Oktober 2022) 
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Tiefgarage. Diese wird möglichst weit in die Tiefe des Grundstücks ge-

schoben, damit der Hang seinen natürlichen Verlauf beibehalten kann.	 
 

 

2.2.5 Architektur und Konstruktion 

Konstruktiv bestehen die 3 Häuser im Bereich von Erdgeschoss und Ober-

geschoss jeweils aus einem massiven Kern, Betondecken sowie Aussen-

wänden aus Dämmziegeln. Das Dachgeschoss wird in einer Satteldachkon-

struktion aus Holz ausgeführt. Die Häuser erhalten eine Holzfassade, die 

wesentliche Elemente der traditionellen Bauweise des Appenzellerhauses 

und der Bauernhöfe der Umgebung respektiert, ohne sie dabei einfach nur 

zu kopieren. So wird das prägende Element der Fensterbänder aufgegriffen. 

Ebenso wird das gleiche Verhältnis von Fensterband zu Wandflächenband 

weitergeführt. Gegenüber dem Erdreich der beiden Fassadenniveaus ist die 

Holzfassade umlaufend von einem Betonsockel geschützt. Während die 

Gesimsbänder und Lisenen sowie die innere Auskleidung der Loggien in 

naturfarbenem Holz gehalten sind, werden die Ausfachungen in vorver-

grauten, vertikalen Schalbrettern analog dem sonnenverbrannten Holz der 

umliegenden Bauernhöfe ausgeführt. Im Zusammenspiel mit den umlau-

fenden Streuobstbäumen entsteht eine zurückhaltend elegante und selbst-

verständliche Erscheinung.  
 

 
 

  

Abb. 7 Aussenansicht Gebäude, Baumschlager 

Eberle Architekten (19. Oktober 2022) 
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2.3.1 Erschliessung 

Das Planungsgebiet wird von Osten her über die Hirschbergstrasse er-

schlossen. Bei dieser handelt es sich um eine Bezirksstrasse. Zusätzlich 

zum Planungsgebiet wird über die Hirschbergstrasse auch das Quartier 

Alpsteinstrasse sowie die Bahnhaltestelle erschlossen. 

Gemäss VSS-Norm 40 045 kann die Hirschbergstrasse als Zufahrts-

strasse eingeteilt werden. Der Grundbegegnungsfall PW-PW (bei 20 km/h) 

benötigt eine Fahrbahnbreite von 4.0 m resp. einen Lichtraum von 4.4 m. 

Mit einer realisierten Fahrbahnbreite von ca. 5.0 m entspricht sie den Vor-

gaben der VSS-Norm4. Die Strasse wird mehrmals täglich von Postautos5 

befahren. Bei den vorhandenen Fahrbahnbreiten kann auch der Begeg-

nungsfall PW-LW sichergestellt werden (Lichtraum im Bahntrassee). Das 

Planungsgebiet kann infolgedessen als hinreichend erschlossen betrach-

tet werden.  

 

 

2.3.2 Lärm 

Das Gebiet liegt an einer relativ stark befahrenen Umfahrungsstrasse so-

wie an der Linie Appenzell – Gais – St.Gallen der Appenzeller Bahnen. 

Ausserdem sind eine neue Tiefgarage und einzelne oberirdische Park-

plätze geplant, von denen Immissionen aus dem Parkierungslärm ausge-

hen. 

Für die projektierten Gebäude wurden die Immissionen des Strassen-

lärms, Bahnlärms und Parkierungslärms ermittelt und beurteilt. Die Belas-

tungsgrenzwerte können eingehalten werden und demnach werden die 

Anforderungen an die Lärmschutzverordnung erfüllt. Es sind keine weite-

ren Massnahmen notwendig. 

Die detaillierten Berechnungen und Resultate sind im separaten Do-

kument in der Beilage B1 ersichtlich. 

 

 
  

 
4 Der Lichtraum kann auf dem unbebauten Landwirtschaftsland sichergestellt werden. 
5 Neue Touristenlinie Haltestelle Hirschberg – Wasserauen  

2.3 Analyse 
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2.4.1 Sicherung der Qualität 

Zur Qualitätssicherung des Vorhabens soll die Regelbauweise namentlich 

in den nachfolgenden Punkten verfeinert werden: 

 

Erschliessung 

– Festlegung Ein- und Ausfahrt Sammelgarage; 

– Festlegung Lage und maximale Anzahl oberirdischer und unterirdi-

scher Autoabstellplätze (inkl. Behinderten-PP); 

– Festlegung Lage, Ausstattung und Anzahl Velo-PP; 

– Lage und Breite interner Wegverbindungen; 

– Sicherung Zugänglichkeit für mobilitätseingeschränkte Personen. 

 

Bebauung 

– Genaue Definition von Lage und Volumetrie der Gebäude; 

– Festlegung der maximalen (anrechenbaren) Geschossflächen pro Ge-

bäude sowie der Mindestanzahl Wohneinheiten; 

– Schaffung Voraussetzung unterirdischer Zusammenbau mit nördlich 

angrenzenden Parzellen; 

– Sicherung architektonischer Ausdruck Richtprojekt insbesondere hin-

sichtlich Dach- und Fassadengestaltung. 

 

Umgebung 

– Einschränkung Art der Bepflanzungen; 

– Sicherung starke Durchgrünung und nötigenfalls Bereiche mit Vor-

rang Ökologie; 

– Minimierung der Terrainveränderungen; 

– Sicherung harmonische Terraingestaltung insbesondere durch Vorga-

ben zu Stützmauern; 

– Bestimmung zur Zulässigkeit privater Aussenräume; 

– Festlegung der Begegnungsflächen resp. Kinderspielplätze. 

 

Umwelt und Übriges 

– Sicherung Lage und Art Entsorgungseinrichtung; 

– Regelung Art und Weise des Einsatzes von Photovoltaik; 

– Regelung Verlegung von Werkleitung inkl. Bestimmung Kostenfrage; 

– Festlegung Umgang Retention für Dachwasser; 

2.4 Regelungsbedarf 
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Zur Ermöglichung und Optimierung des Vorhabens soll von der Regel-

bauweise der zugewiesenen Bauzone namentlich in nachfolgenden 

Punkten abgewichen werden. 

 
 Wohnzone W2 (Regelbauweise) Quartierplan 

Ausnützungsziffer  0.5 nicht vorgegeben 

(aufgrund der max. 

aGF = 0.6) 

Geschossflächenziffer 0.7 frei 

Gesamthöhe [m] ohne Höhenzuschlag: 10.5 

mit Höhenzuschlag A1: ca. 12.9 

mit Höhenzuschlag A2: ca. 12.2 

mit Höhenzuschlag A3: ca. 12.7 

 

A1: ca. 11.4 

A2: ca. 11.6 

A3: ca. 12.5 

Traufseitige Fassa-

denhöhe [m] 

ohne Höhenzuschlag: 7.0 

mit Höhenzuschlag A1: ca. 9.4 

mit Höhenzuschlag A2: ca. 8.7 

mit Höhenzuschlag A3: ca. 9.2 

 

A1: ca. 8.9 

A2: ca. 8.8 

A3: ca. 10.1 

Grenzabstand Klein-

bauten [m] 

2.0 K1: 1.0 gegenüber 

Parz. im Norden 

Einfriedungen [m] 1.5 geschlossen nicht zu-

lässig 

Strassenabstand [m] 5.0  Kleinbaute K3: 2.58 

Kleinbaute K4: 3.25 

 

Da die Abweichungen nur sehr minim sind und die Höhen fast aus-

schliesslich tiefer liegen als gemäss BauV möglich, werden die nachbar-

rechtlichen Interessen in keinerlei Hinsicht beeinträchtigt. Eine gute Einfü-

gung in die Umgebung wird mit der vorliegenden Planung erreicht. 

 

 

 

3.2.1 Geltungsbereich 

Der Quartierplan Enggenhüttenstrasse wird gestützt auf Art. 50 BauG erlas-

sen. Soweit im vorliegenden Planungsinstrument keine abweichenden Re-

gelungen erfolgen, gilt das übrige Recht. Der Geltungsbereich umfasst die 

Parzelle Nr. 72.R. 

 

 

3.2.2 Karteneinträge 

Wo keine Bemassungen angegeben sind, gilt die Messgenauigkeit des Situ-

ationsplans im öffentlich aufgelegten Originalplan. Folgende Elemente wer-

den verwendet:  
– Standorte bezeichnen den konkreten Standort eines Objektes vorbe-

hältlich massvoller, projektbedingter Abweichungen; 

3 Erläuterungen 

3.1 Abweichungen 
gegenüber 
Regelbauweise 

Tab. 4 Gegenüberstellung Regelbauweise - 

Quartierplan 

3.2 Allgemeines 
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– Bereiche geben einen Anordnungsspielraum vor in welchem ein Ob-

jekt anzuordnen ist; 

 

 

3.2.3 Bestandteile 

Das Richtprojekt (vgl. Kap. 2.2) gilt grundsätzlich als wegleitend zur Beurtei-

lung des konkreten Projekts im Baubewilligungsverfahren. Gewisse Ele-

mente werden als verbindlich erklärt (vgl. Art. 11 des Reglements zum 

Quartierplan). 
 

 

3.2.4 Zweck 

Als eine der letzten grösseren Baulandreserven im Osten des Dorfs Appen-

zell kommt dem Planungsgebiet eine hohe Bedeutung zu. Es sind deshalb 

hohe Wohn- und Freiraumqualitäten anzubieten.  

 

Nutzungsqualitäten und ortsbauliche Qualität 

Der Quartierplan ermöglicht eine attraktive Wohnbebauung, die das Ge-

biet um den Bahnhalt Hirschberg als Wohngebiet stärkt. Die Hauptwohn-

nutzungen und die Aufenthaltsflächen sind nicht direkt auf die Strassen 

und die Bahnlinie ausgerichtet – trotzdem bestehen sehr gute Aussichts-

bezüge in Richtung Alpstein. Der rückwärtige, gemeinschaftlich genutzte 

Freiraum trägt ebenfalls zu einer ruhigen und attraktiven Wohnlage bei. 
 

 

 

3.3.1 Autoabstellplätze 

 

Anordnung Erschliessung 

Zugunsten eines bewohnerfreundlichen Freiraums wird der Grossteil der 

Abstellplätze unterirdisch angeordnet. Oberirdische Parkfelder sollen nur 

den Besuchern der Wohnüberbauung dienen. Die Besucherabstellplätze 

werden von der Hirschbergstrasse abgerückt. Dadurch kann das Sichtfeld 

der Sammelgaragenausfahrt nach VSS-Norm 40 273a freigehalten sowie 

die nach VSS-Norm 40 291 benötigte Fahrgassenbreite hinter Senkrecht-

parkfeldern sichergestellt werden. Bei Parkfeldern mit einer Breite von 

2.5 m wird eine Fahrgasse von 6.5 m benötigt. Gleichzeitig kann die Si-

cherheit mit dem Rückversatz erhöht werden, da ausparkende Fahrzeuge 

frühzeitig erkennbar sind. 

Die Ein- und Ausfahrt der Sammelgarage erfolgt direkt ab der Hirsch-

bergstrasse. Innerhalb des Geltungsbereiches sind somit keine oberirdi-

schen Erschliessungsflächen für Autos notwendig. Hinweis: Die maximale 

Neigung der Sammelgaragenzufahrt richtet sich nach der VSS-Norm 

3.3 Erschliessung 
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40 291. Eine Vorgabe im Reglement wird diesbezüglich als nicht notwen-

dig erachtet.  

 

Bedarf 

Das vorliegende Richtprojekt bedarf mindestens 33 Abstellplätze. Diese 

Anzahl errechnet sich wie folgt: 

 
Nutzung Berechnungsgrundlage6 Bedarf 

Wohnen Bewohner: 1 PP / 100 m2 BGF 

Besucher: + 10 % der Bewohner-PP 

30 PP 

3 PP 

Total  33 PP 

 

Im Richtprojekt werden grosszügig Abstellplätze ausgeschieden – ge-

samthaft 41. Davon sind deren 5 oberirdisch und die restlichen 36 Parkfel-

der unterirdisch angeordnet. Da es sich um Eigentumswohnungen mit 

tendenziell eher höherem Anteil an Autos handelt, ist die vorgesehene 

Anzahl vertretbar. Die minimale PP-Anzahl pro WE wird infolgedessen ba-

sierend auf dem Richtprojekt pro Wohnung festgelegt. Die maximale An-

zahl Abstellplätze wird zur Vermeidung einer übermässigen Anzahl Ab-

stellplätze ebenfalls geregelt. Die Anzahl orientiert sich ungefähr an Einfa-

milienhäusern. 

Die oberirdischen Abstellplätze dürfen einzig als Besucher-PP genutzt 

werden. Eine Vermietung oder ein Verkauf der Abstellplätze für andere 

oder private Zwecke ist somit nicht möglich. 

Behindertengerechte Abstellplätze zugunsten eines anpassbaren 

Wohnungsbaus (vgl. Art. 25 BauV) werden in Anlehnung an die SIA-Norm 

500 verlangt. Diese verlangt pro 50 Abstellplätze mind. ein Behinderten-

parkfeld. Da Besucher- und Bewohner-PP unterschiedlich zugänglich sind, 

werden gesamthaft zwei Behinderten-PP verlangt. 

 

Nachweis Kapazität bestehendes Strassennetz 

Vom Planungsgebiet resp. von den gesamthaft 41 neuen Abstellplätzen 

gehen täglich rund 130 zusätzliche Fahrten aus. Bei einem Anteil von 15 % 

entspricht dies ungefähr 20 Fahrten in der Abendspitzenstunden (ASP). 

Auf der Hirschbergstrasse sind keine Verkehrsmessungen vorhanden. Es 

ist jedoch davon auszugehen, dass die Zahl der Fahrten heute verhältnis-

mässig tief liegt und das zusätzliche Verkehrsaufkommen deshalb ohne 

Weiteres aufgenommen werden kann. 

 

 

 
6 VSS-Norm 40 281 

Tab. 5 Berechnung Mindestangebot Abstell-

plätze 
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3.3.2 Zweiradabstellplätze 

Gedeckte Zweiradabstellplätze für das kurzzeitige Abstellen in unmittelba-

rer Umgebung der Gebäudeeingänge tragen bei Mehrfamilienhäusern zu 

einer guten Wohnqualität bei und ermöglichen auch Besuchern mit dem 

Velo unterwegs zu sein. Vorliegend eignen sich die Wege innerhalb des 

Planungsgebiet insbesondere aufgrund der Kehren und den Terrainverän-

derungen nicht für das Velo. Die Abstellplätze sind deshalb direkt entlang 

der Hirschbergstrasse und nicht unmittelbar beim Gebäudeeingang vorge-

sehen.  

Die Anzahl der Kurzzeitabstellplätze wird von der VSS-Norm 40 065 

hergeleitet. Es handelt sich hier um den Gesamtbedarf an Kurzzeitabstell-

plätzen für alle Hauptbauten. 
 

  

Anzahl Zimmer7 69 

Standardbedarf für Wohnbauten (Abstellfelder / Zimmer) 1 

Anteil Kurzzeitabstellplätze am Gesamtbedarf 30 % 

Anzahl Kurzzeit-PP (gerundet) mind. 21 

 

Die notwendigen Langzeitabstellplätze (mind. 48) sind innerhalb der Sam-

melgarage vorgesehen. Es empfiehlt sich, diese auf die drei Gebäude auf-

zuteilen, um die Wege so kurz wie möglich zu halten.  

 

 

3.3.3 Interner Fussweg 

Aufgrund der rückwärtigen Lage der Hauszugänge ist eine Verbindung für 

den internen Fussverkehr ab der Hirschbergstrasse sicherzustellen. Damit 

diese auch von Personen mit einem Rollstuhl genutzt und somit auf einen 

Zugang durch die Sammelgarage verzichtet werden kann, wird die maxi-

male Neigung einer dieser Verbindungen festgelegt. Damit die Höhendif-

ferenz überwindbar ist, wird es sich um eine «mäandrierende» Verbin-

dung handeln müssen. Es wird empfohlen, für Fussgänger zudem auch 

eine direkte Treppe zu erstellen und für Rollstuhlfahrer auf der Rampe 

mehrere gefällsfreie Zwischenpodeste einzubauen. 

 

 

3.3.4 Zugänge 

Die Lage der Hauptzugänge resp. der Hauseingänge im Bereich der ge-

meinschaftlichen Flächen und in erhöhtem Abstand zur Strasse sind für 

vorliegendes Projekt zentral. Sie wird deshalb gesichert. 

 
7 Halbe Zimmer werden angerechnet (Bsp.: 2.5 Zi.Whg. und 4.5 Zi.Whg. = 7 PP für Velo). Gerundet wird 
erst am Schluss. 

Tab. 6 Herleitung Zweiradabstellplätze für das 

kurzzeitige Abstellen (gem. VSS-Norm 

40 065) 
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Damit die Wohnungen auch für Bewohner mit eingeschränkter Mobi-

lität attraktiv sind, ist die Erreichbarkeit der Wohnungen auch ab der Tief-

garage sicherzustellen.  

 

 

3.3.5 Notzufahrt für Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge 

Innerhalb des Planungsgebiets werden aufgrund der Gebäudehöhen und 

den Distanzen zu den Eingängen keine zusätzlichen Abstellflächen für 

diese Fahrzeuge benötigt. Der Zugang zu den Gebäuden für die Feuerwehr 

ist bereits ab den anliegenden Strassen gemäss Richtlinie für Feuerwehrzu-

fahrten, Bewegungs- und Stellflächen der FKS möglich. Auf weitergehende 

Vorgaben im QP wird deshalb verzichtet. 

 

 

 

3.4.1 Hauptbauten 

 

Allgemein 

Die Baubereiche Hauptbauten gehen nach Art. 65 BauV den Abstandsvor-

schriften gemäss Regelbauweise vor und legen somit die Lage, respektive 

die abweichenden Abstände der zulässigen Hauptbauten (Gebäude exkl. 

Unterniveaubauten, unterirdische Bauten, An-, Klein- und Kleinstbauten) 

untereinander, sowie zur Strasse und den Grundstücksgrenzen der benach-

barten Grundstücke (ausserhalb Planungsgebiet) fest.  
 

Horizontale / vertikale Ausdehnung und Lage der Bauten 

Die vertikale und horizontale Ausdehnung sowie die Lage des Gebäudes 

basiert auf dem Richtprojekt. Aufgrund der ortsbaulich sensiblen Lage ist es 

sinnvoll, die Ausdehnung und Lage möglichst genau zu definieren und die 

nötigen Handlungsspielräume für die Projektierung zu berücksichtigen – 

25 cm bei Gebäudeseiten gegenüber den Nachbargrundstücken sowie ge-

nerell rund 50 cm in der vertikalen Ausdehnung. Falls die Handlungsspiel-

räume die Unterschreitung der Regelbauweise zur Folge haben, wird kein 

Spielraum gewährt. Nebst der höchstzulässigen Ausdehnung wird auch die 

kleinstmögliche Ausdehnung der Hauptbauten vorgeschrieben und so eine 

bodensparende Bauweise nicht nur zugelassen, sondern auch gesichert. 

Um Klarheit zu schaffen, werden die maximal zulässigen Höhen der Haupt-

bauten in m ü. M. angegeben.  

Vorspringende Gebäudeteile werden zur Sicherstellung des architekto-

nischen Ausdrucks nur als Dachvorsprünge zugelassen. Die maximale Aus-

ladung richtet sich weiterhin nach Art. 42 BauV (max. 2.0 m).  

 

 

3.4 Bebauung 
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3.4.2 Dichte / Nutzung 

Die Überbauung ist grundsätzlich als Wohnüberbauung zu erstellen. Nicht 

störende Gewerbebetriebe wären bei Bedarf resp. gemäss BauG Art. 27 

möglich. Damit ein Beitrag zur Innenentwicklung geleistet werden kann, 

wird die minimale Anzahl an Wohneinheiten vorgegeben. Diese liegt 

knapp unterhalb der im Richtprojekt vorgesehenen Wohneinheiten.  

Die maximale Ausnützung wird in «anrechenbare Geschossfläche» 

pro Baubereich festgelegt. Gesamthaft entspricht dies einer Ausnützungs-

ziffer von 0.6 und somit der Regelbauweise zuzüglich 20 % (Praxis in der 

Feuerschaugemeinde). Die Geschossflächen werden nicht vorgegeben 

und sind frei. Dadurch besteht ein angemessener Handlungsspielraum bei 

der Dimensionierung der Sammelgarage. Da die Nutzflächen direkt fest-

gelegt werden, kommen AZ und GFZ nicht zur Anwendung. 

 

Nachweis Bauzonenflächenbedarf 

Mit der geplanten Überbauung sollen 18 Wohneinheiten erstellt werden. 

Bei einer mittleren Haushaltsgrösse von rund 2.2 Personen pro Wohnung8 

werden sich innerhalb des Planungsgebiets zirka 40 Personen niederlas-

sen. Dies entspricht einer Einwohnerdichte von 96 E/ha oder einem 

Bauzonenflächenbedarf (BFB) von 105 m2/E. Im kantonalen Richtplanblatt 

S3 wird ein Maximalverbrauch von 185 m2/E für das Dorf Appenzell defi-

niert. Die geplante Nutzungsdichte erscheint somit zweckmässig. Auf-

grund der gegen aussen klar begrenzten maximalen Ausdehnung wird ein 

schonender Umgang mit der Ressource Boden gewährleistet. 
 

 

3.4.3 An-, Klein- und Kleinstbauten 

Sekundärbauten werden nur zurückhaltend zugelassen. Die Hauptbauten 

sollen durch die Erstellung solcher Bauten nicht beeinträchtigt werden. 

Für Kleinbauten nach BauV Art. 359 werden deshalb Baubereiche ausge-

schieden. Dadurch wird deren Lage und insbesondere die Unterschrei-

tung der Strassenabstände gegenüber der Hirschbergstrasse gesichert. 

Der Fokus bei den Kleinbauten entlang des Aufenthaltsbereichs liegt in ih-

rer Erscheinung. Sie sollen nicht als in den Hang integriert, sondern eigen-

ständig wahrgenommen werden – das Terrain umfliesst diese beiden 

Bauten.  

Kleinstbauten (vgl. Art. 35 BauV) dürfen unter Einhaltung der überge-

ordneten Bestimmungen auch ausserhalb der Baubereiche errichtet wer-

den. Dazu zählt beispielsweise auch ein kleiner Geräteschuppen für Gar-

tengeräte. 

 
8 Belegungsdichte für Wohnungen mit 4 Zimmern gemäss BFS, 2020 
9 Max. 50 m2 | 10 m Länge | 4.5 m Gesamthöhe | 3 m Fassadenhöhe 
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Anbauten haben grossen Einfluss auf die Erscheinung von Bauten und 

Anlagen und können deren Charakter stark verändern. Sie werden deshalb 

nicht zugelassen. 

 

 

3.4.4 Unterirdische Bauten 

Die Sammelgaragen sollen als unterirdische Bauten errichtet werden. Im 

Gegensatz zu Unterniveaubauten sind unterirdische Bauten nach Art. 36 

BauV vollständig unter dem massgebenden resp. tiefergelegten Terrain zu 

erstellen. Mit Ausnahme der Zu- und Wegfahrt treten sie damit gegen 

aussen nicht in Erscheinung.  

Sie haben sich auch an die üblichen Grenzabstandsvorschriften zu 

halten – gegenüber angrenzenden Parzellen 1 m und gegenüber Strassen 

die Abstände gemäss Art. 17 StrV. Ein Zusammenbau oder ein Grenzbau 

ist mit Zustimmung der angrenzenden Grundeigentümer weiterhin mög-

lich – auf eine zusätzliche Bestimmung wird deshalb verzichtet. 

 

 

3.4.5 Architektonische Gestaltung 

Die wesentlichen architektonischen Merkmale des Richtprojekts (vgl. auch 

Kap. 2.2) werden gesichert. Wichtige Merkmale des architektonischen 

Ausdrucks sind:  

– Dachgestaltung (Form, Ausbildung, Materialisierung); 

– Gesamtwirkung hinsichtlich der Fassadengliederung, Farbgebung, 

Materialisierung und Volumina; 

– Auf das traditionelle Appenzellerhaus ausgerichtetes Formenvokabu-

lar. 

 

Im Hinblick auf die hohe Bedeutung der Bebauung im Orts- und Land-

schaftsbild wird im Sinne von Art. 65 Abs. 7 BauG eine Bauberatung mit 

der FkH verlangt.  

 

 

3.4.6 Dachgestaltung 

Die ortstypischen Satteldächer der Hauptbauten mit dem Kreuzfirst zeich-

nen das Richtprojekt aus. Der untergeordnete First liegt beim traditionel-

len Appenzeller Bauernhaus jeweils tiefer als der Hauptfirst. Dies wird im 

Richtprojekt deshalb so gesichert. Der untergeordnete First wird im Plan 

als Nebenfirst bezeichnet.  
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Das Thema Sonnenenergie ist allgegenwärtig. Damit sich die Solaranlagen 

den Hauptbauten unterordnen und sich in die Dachlandschaft einglie-

dern, werden Art und Form der Anlagen festgelegt.  

 

 

3.4.7 Fassadengestaltung 

Die wichtigsten Inhalte des Richtprojektes betreffend die Fassadengestal-

tung (vgl. Kap. 2.2.5) werden gesichert - insbesondere auch über den ar-

chitektonischen Ausdruck. Die Fassaden der Gebäude in den Bauberei-

chen A1 und A3 sollen dabei aufeinander abgestimmt werden. Sie sind so-

mit gleich oder mindestens sehr ähnlich zueinander. Gemäss Richtprojekt 

handelt es sich um eine dunkle, vertikale Holzschalung. 

 

 

 

3.5.1 Gestaltungsgrundsätze 

Zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichtes wird die Bepflanzung stand-

ortgerechter Arten verlangt. Als sickerfähige Beläge werden auch unver-

fugte Pflastersteinflächen, Rasengittersteine oder auch Schotterrasen ver-

standen. Als Basis für die Beurteilung gilt grundsätzlich ebenfalls Art. 65 

BauG.  
 

 

3.5.2 Umgebungsgestaltung 

Die Umgebungsfläche um die einzelnen Hauptbauten soll möglichst offen 

gestaltet werden. Da jede Wohnung mit einer grosszügigen privaten Log-

gia ausgestattet ist, werden im Aussenraum auch keine privaten und 

möglicherweise abgetrennten Flächen benötigt. Geschlossene Einfriedun-

gen bspw. in Form von Hecken oder Mauern sind nicht zulässig. Sicht-

durchlässige Einfriedungen wie Zäune sind hingegen möglich. Das alles 

kommt einem offenen Grünraum entgegen. Gleichzeitig wird auch der 

Austausch zwischen den einzelnen Bereichen und Nutzern erhöht. Zur 

Abb. 8 Dachgestaltung eines typischen Appen-

zeller Bauernhauses, www.wikiwand.com 

3.5 Umgebung 
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Sicherung der Privatsphäre der Wohnungen im Erdgeschoss sind punktu-

elle Sichtschütze aber weiterhin denkbar. 

Stützkonstruktionen zählen nicht als Einfriedungen. Die entsprechen-

den Vorgaben dazu finden sich in Kap. 3.5.4.  

Mit der Pflicht der Pflanzung von Hochstämmern werden auch ökolo-

gische Aspekte angemessen berücksichtigt. Gesamthaft entspricht dies 

mindestens 17 Bäumen im QP-Gebiet. 

 

 

3.5.3 Gemeinschaftlicher Freiraum / Spielplatz 

Der gemeinschaftliche Raum soll allen Bewohnern dienen, attraktiv ge-

staltet sein und so den Austausch innerhalb der Siedlung fördern. 

Damit die Wohnungen auch für Familien mit (Klein-) Kindern interes-

sant werden, ist ein geeigneter Spielplatz zu schaffen. Dieser hat den Anfor-

derungen nach Art. 68 BauG zu genügen – beschattet / besonnt und wind-

geschützt. 
 

 

3.5.4 Terrainveränderungen 

Wie im Appenzellerland typisch sollen die Bauten auch hier möglichst im 

gewachsenen Terrain stehen. Das gewachsene Terrain soll die Bauten um-

schliessen. Die Errichtung von Böschungen und Stützmauern bspw. zu-

gunsten einer geraden Rasenfläche kann aus diesem Hintergrund deshalb 

als nicht zweckmässig respektive notwendig erachtet werden. Als Basis für 

die Beurteilung gilt grundsätzlich Art. 65 BauG. Sollte sich zeigen, dass ge-

wisse Konstruktionen bspw. im nördlichen Bereich gegenüber den angren-

zenden Grundstücken notwendig sind, würde dies wohl möglich sein. Es 

wird aber empfohlen, zusammen mit den nördlich angrenzenden Nach-

barn eine gemeinsame Lösung für die Terraingestaltung zu finden. Im Mini-

mum ist in diesem Bereich für einen harmonischen Geländeübergang zu 

sorgen. Terrassierungen sind beispielsweise nicht zulässig.  

 

 
 

3.6.1 Werkleitungen / Entwässerung 

Gemäss geotechnischem Bericht (vgl. Kap. 2.1.7) kann das Meteorwasser 

aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht versickern. Aus diesem Grund ist 

das Meteorwasser zu retendieren. Die dafür notwendigen sind im Rahmen 

der Baueingabe aufzuzeigen.  

Die allenfalls innerhalb des Planungsgebiets vorhandenen öffentlichen 

Werkleitungen können grundsätzlich verlegt werden – jedoch zu Lasten 

des Verursachers. Die Verlegung von privaten Leitungen – insbesondere 

3.6 Umwelt / Übriges 
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Kostentragung – richtet sich nach den Spezialgesetzgebungen (u.a. EG 

ZGB).  

 

 
 

 

3.6.2 Kehrichtsammelstelle 

Der Kehricht soll für die Neubebauung an einem zentralen Ort bereitgestellt 

werden. Der Standort für das Anbringen eines Halbunterflurcontainers 

wurde mit der zuständigen Abfallregion (A-Region) besprochen und für 

geeignet eingestuft. Damit der Entsorgungsvorgang aus beiden Richtungen 

(Ost und West) sichergestellt ist, darf die Sammelstelle bis 0.6 m an die 

Strasse gestellt werden. Bei der Errichtung ist darauf zu achten, dass die 

Sichtfelder nach VSS-Norm 40 273a freigehalten werden	
Das Fassungsvermögen eines. Halbunterflurbehälters entspricht der 

vorgesehenen Nutzung gemäss Richtprojekt und kann auch problemlos der 

näheren Umgebung als Entsorgungsstelle dienen (5 m3 für ca. 50 Wohnein-

heiten).  

 

 

3.6.3 Planungskosten 

Da der Grundeigentümerschaft aus der Quartierplanung wesentliche Vor-

teile erwachsen (Art. 62 BauG / Art. 5 BauV), sind die Kosten durch diese 

zu tragen. 

 
 

Abb. 9 Ausschnitt Werkplan Abwasser und Gas, 

geoportal.ch (10. August 2022) 

 

orange: Gas 

blau/rot: Abwasser 
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Allgemeines 

Die Planung wurde vom … bis … der öffentlichen Mitwirkung gemäss Art. 

4 RPG unterstellt (u.a. Veröffentlichung im Appenzeller Volksfreund und 

auf Homepage Feuerschaugemeinde). Folgende Hinweise gingen ein, die 

wie folgt berücksichtigt wurden: 

 

 
Thema Anmerkung | Antrag Berück-

sichtigt? 

Begründung 

    

    

    

 

 

 

Der Quartierplan wurde am … von der Feuerschaukommission zur Vorprü-

fung verabschiedet. Mit Protokoll vom … hat die Standeskommission der 

Feuerschaugemeinde das Ergebnis der Vorprüfung eröffnet. Der Vorprü-

fungsbericht wurde in der Folge ausgewertet. Die Vorbehalte und Hinweise 

wurden mit der Bereinigung wie folgt umgesetzt: 

 

Plan 

– … 

 

Reglement 

– … 

 

Bericht 

– … 

 

Pendenz: 

Das Kapitel wird nach erfolgter Vorprüfung ergänzt. 

 

 

4 Bewilligung 

4.1 Mitwirkung 

Tab. 7 Übersicht Mitwirkungsergebnisse 

4.2 Vorprüfung 
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Anhang 

A1 Checkliste Nachweise (Themen) 
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Siedlung nicht relevant relevant 

Abweichungen gegenüber der Regelbauweise  3.1 

Nutzungsqualitäten und ortsbauliche Qualität  3.2.4 

Haushälterische Bodennutzung  3.4.2 

Lärmschutz  2.3.2 

Luftverschmutzung und Gerüche X  

Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NIS) X  

Notwendigkeit einer Richtplananpassung X  

Ortsbildschutz und Kulturdenkmäler X  

Energie  (3.4.6) 

Etappierung  0 

Störfallvorsorge X 

  

Infrastruktur und Wirtschaft nicht relevant relevant 

Nutzungszuordnung X  

Kosten / Erträge X  

 

Natur und Landschaft nicht relevant relevant 

Einordnung in die Landschaft oder das Quartier  2.2 

Ökologischer Ausgleich  3.5.2 

Gewässerabstände X  

 

Siedlung und Verkehr nicht relevant relevant 

Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr  2.1.7 

Kapazitätsreserven Strassennetz  3.3.1 

Fuss- und Velowegnetz  (3.3.3) 

Parkierung und Erschliessung  3.3.1 

 

Wasser und Boden nicht relevant relevant 

Naturgefahren X  

Gewässerschutz X  

Belastete Standorte X  

 

Ergänzungen nicht relevant relevant 

Eigentum  2.1.7 

Baulicher Zivilschutz  2.1.7 

 Tab. 3:  Tab. 4:   

 

A1 Checkliste Nachweise (Themen) 
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Beilage 

B1 Lärmnachweis 
B2 Geotechnischer Bericht 



 

 

 


